
t H .:..1.;56,. der Beilagen zu den stenographis::hen Protokollen des Nationalrates 

BundusElinistorillill für 
Land- und Forstwirtschaft 

Xlll. Gesetzgebu!1gsperiode 
i.:lien,3..ill 16 .. Okto ber 1972 

Zl .. 76.535-G/72 !f6S-/ A. B. 
zu :; 9'1/ J. 

B ea n t VI 0 r tun g Präs ~1 23, Ol\t." 1972 . ~ .................... -..... -.... _. 
de:r schriftlichen parlamentarischen Anfrage der Abgeord­
n, ten zum Nc;,tionalrat Dr.· Scrinci und Genossen (FPÖ) , 
Nr. 794/J, vom 14. Septenb8r 1972, betreffend Verseuchung 
der DoU':l.u. 

1" "1-.::1che Vorschläge zur Sanierung der Donau un.d Veroeidung 

der3.rtiger Vorfälle haben Sie bei dem nunmehr gegebenen 

Anlaß in den oben angeführten Gremien gemacht? 

2 .,Verden Sie eine Hegierungsvor1age ausarbeiten lassen ~. 

die eine Verschärfung der Strafbestimmungen im ~asser­

rechtsgesetz vorsieht? 

3 ... Welche l'iiaßnahmen werden Sie vorschlaGen, damit die Voll­

ziehung der einschlägigen Bestimmungen bezüglich des Ge­

wäsGerschutzes effektiver werden? 

4. ',-Te~che Konsequenzen 'werden Sie !'lUS d8r Expertise über die 

Situation der .österreichischen Gewässer vun U!1iv o Prof. 

Dr. Fleskot ziehen? 

Ant"\tvort: 

Zu 1 ... : 

Vorfälle wie das Fischsterben in der Donau anfangs Okto­

ber 1972 können durch technische, behördlich vorzuschreibende 

Maßnahmen kaum unterbunden werden, da solche Vorfälle auf grobe 

Fahrlässigkeit, vvenn nicht sogar ::J.uf Vorsatz zurückzuführen 

sind. Hier kann nur durch Gntsprechende Aufklärung und im kon­

krete .... Fall durch strenGe 'Bestrafung Abhilfe geschaffen werden. 

Im. Zusammen.hang mit dem Fischsterben wurde daht::r der .l..J3.nd(.;:s­

hauptmann von N.ö. beauftr8.gt, die Einleitung eines Strafv'3r­

f3.:b..rens zu veranlassen. Der st~,ats·anwaltschaft beim Kreisge­

richt Krems a.d. Donau wurde der S9.chverhalt'im Hinblick 9.uf 

§398 St.G •. genäß § 84 St.P.O. zur Anzeige gebracht. Bezüglich 

der weitr;rEm Veranlassungen wird auf die Ausführungen unter 
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Pkt 2.) und 3.),. verviiesen. 

Hinsichtlich des Gewässersc'1.utzes an der Donau wurde 

eine siedlungswasserwirtschaftliehe ~~egion3J.studie für den ge­

sar.:tten Bereich der österreichischen Donau in Auftrag gegeben, 

durch welche die für die W3.sserversorgung verfügbaren \7asser­

reserven erforscht werden sollen. Weiters wird die Erstellung 

eines Gut-::lchtcns darüb8r in die Wege geleitet, welche Ssnie-­

rungsmaßnahrnen zur Ver02sserung der ···assergüte der Donau und 

ihrer wesentlichen Nehenflüsse not·~iTend.ig .sL'ld, d9.II1i t die was­

serw~rtschaftlichen Interessen und die Erfordernisse des Um­

weltschutzes gew~hrt sind 0 Dabei steht die Reinhaltung der 

Grund'.'.'asservorkomrnen in Einflußbereich ·der Donau im Vorder­

grund. 

Zu 2.: 
Es ist beabsichtigt,3.nläßlich der nächsten Novellie­

rung des ~Vasserrechtsgesetzes das Strafausmaß entsprechend zu 

erhöhen. G8rade hinsichtlich schwerer ~älle der Gewässerverun­

reinig~g erscheint es jedoch wichtiger, daß diese auch straf­

gerichtlich verfolgt werden köp~eno Über Initiative meines 

Ressorts sind daher im Ent\lIJUI'f des Strc'l.fgesetzbuches folgende 

Bestir:lInungen enthalten: 

"Vorsätzlich·2 Gefährdung durch Ver'.ll1reinigung der Ge-

wässer. 

§ 189. Wer ein Gewässer so verunreinigt, daß dadurch 

eine Gefahr für Leib oder Leben (§ 97) eines anderen oder in 

großem .Ausmaß eine Gefahr für Haustiere anderer oder für Tiere, 

die dem J agd- oder ~ischereirecht anderer unterlie.gen, herbei­

geführt werden kann, ist mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren 

oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen. 

Fahrlässige Gefährdung durch Vcrunreini~lng der Ge-

wasser. 

§ 190. Wer die im § 189 mit Strafe bedrohte Handlung 

f'3.hrläs;'iig begeht, ist mit Freihei tsstrafe bis zu einem Jahr 

oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen." 

• 
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Der Alarm- und Meldedi8nst frr die Donau wurde seiner­

zeit im Erlaßwege grundlegend gereg'-üt. Diese Regelung wird im 

Hinblick auf die Erfahrungen in der letzten Zeit überprüft und 

entspr8chend deL} Überprüfungsergebnis den Erfordernissen ange­

paßt werden. Dabei "iiird auf eine Verbesserung des Meldedien­

stes , auf eine Va .:'stärkung der Effektivität der Gevlässerauf­

sicht und auf die IntAnsi vierung der ZUS8.l.i'1men.3.rbeit der GevJ"äs­

seraufsicht mit den Organen des allgemeinen Sicherheitsdien­

stes hinge':lirkt werden 0 

Zu 4.: 

Das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft hat 
-

auf Grund der Verordn~mg vom 23. Dezember 1968, BGB1. Nr.34/ 
1969 über die 'Sinrichtung und Führung des~vasserwirtschafts-­

katasters eine Übersicht üb'er wasserwirtsch.3.ftliche Ve~hält­

nisse im Bp.udesgebiet zu führen. Erforschung und Darstellung 

des Gütezustmdes der Gewässer und die Erf.3.ssung des Grund­

wasserhaushaltes werden in diesem Rahmen intensiv und schwer­

punktmäßig durchgeführt. Auf Grund der Expertise von Uni v •. 
Prof. Dr. PIe skot erscheint ei:le Änderung oder Neuausrichtung 

der Tätigkeit 'ies Bundesmihisteriums für Land-·' und Forstwirt­

schaft auf dem SektoI" des Gewässerschutzes nicht erforderlich.-

Der Bundesminister: 
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